
Sitzung des Stadtrates 
 
Am Montag, 24. Juni 2019, findet um 19:00 Uhr, im Sitzungssaal, 
Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn, eine Sitzung des Stadtrates statt. 
 
 

Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Bekanntgaben 

2. Einführung eines Carsharing Angebots in Weißenhorn 

3. Beschluss von ISEK + VU Weißenhorn 

4. Ergänzung des Punktesystems zur Bauplatzvergabe 

5. Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Weißenhorn - Kostensatzung 

 
 



8561; 0241.42 11.06.2019 
  
Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 2. DSNR.: SR 54/2019 
 
Einführung eines Carsharing Angebots in Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Vergleichsberechnung 
 
Sachbericht: 
 
Aufgrund noch einiger zu klärender Punkte wurde das o.a. Thema in der Sitzung 
vom 29.04.2019 um einen Monat zurückgestellt. 
 
Die von Herrn Stadtrat Richter angesprochenen Punkte wurden von der EWAG 
AG und Confitech Dienstleistungs GmbH wie folgt beantwortet: 
 
Möglichkeit eines Ersatzfahrzeugs bei Ausfall 
Es stehen zwei Fahrzeuge am Standort zur Verfügung. Die Auslastung der Fahr-
zeuge wird temporär sehr unterschiedlich ausfallen. Auch bei einer eventuell 
mehrtägigen Buchung durch einen Nutzer, wird kein Ersatzfahrzeug an dem 
Stellplatz aufgestellt. Die Kunden werden in diesem Fall das andere Fahrzeug am 
Stellplatz vermehrt nutzen. Auf Grund unserer Erfahrungswerte wird die Auslas-
tung der Fahrzeuge es nicht erfordern mit Ersatzfahrzeugen zu arbeiten.   
  
Ist die Ladesäule schnellladefähig oder herkömmlich 
Eine Schnellladesäule (größer 22KW) ist aus CarSharing-Sicht nicht erforderlich, 
da die Verweildauer des E-Fahrzeugs bei maximal geleerter Batterie (Restkapazi-
tät 15%)  höchsten 2,5 Stunden beträgt um eine 100% Aufladung zu erreichen. 
Wir werden voraussichtlich eine 2 x 22 kw Ladesäule mit Lastmanagement er-
richten. 
  
Ökostrom aus neuen Anlagen oder bereits abgeschriebenen 
Der als Ladestrom verwendete Ökostrom wird von neueren, noch nicht abge-
schriebenen Anlagen bezogen.  
  
Kostenbeteiligung der Stadt wiege sich mit Werbung und unentgeltlich 
Bereitstellung von Stellplätzen auf, da ja auch keine Gewinnbeteiligung 
der Stadt 
Anschaffungskosten, CarSharing-Technik, Versicherung, Steuer, Kundendienst, 
Providerkosten, Personalaufwand für: Kundenmanagement, Bereitschaftsdienst 
24/7, Schadensmanagement, Fahrzeugreinigung. Diese Positionen überschreiten 
bereits bei einem CarSharing-Fahrzeug die angebotenen 500.- Euro. Auch die 
Ladesäule kann derzeit, und vermutlich auch die nächsten Jahren, nicht gewinn-
bringend betrieben werden. Die Stellplätze werden daher i.d.R. von den Kommu-
nen kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Sollte über eine Gewinnbeteiligung diskutiert werden, dann müsste auch über 
eine Verlustbeteiligung gesprochen werden.  
  
Möglicherweise Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der 
Stadt Weißenhorn 



Welchen Zweck soll das gemeinsame Unternehmen haben und wie soll es aufge-
stellt sein? Die  Gründungs- und Verwaltungskosten würden zumindest für die 
Erstvertragslaufzeit von 3 Jahren in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.  
 
Die SWU Energie GmbH hat uns folgende Stellungnahme zu den offenen Punkten 
zukommen lassen: 
 
Möglichkeit eines Ersatzfahrzeugs bei Ausfall 
Wir können ein Ersatzfahrzeug bieten, da wir einige von diesen Fahrzeugen in 
unserem Fuhrpark haben. Auch falls das Auto für eine längere Zeit von einem 
Nutzer gebucht sein sollte, können wir zusätzlich einen Ersatzwagen stellen. 
 
Ist die Ladesäule schnellladefähig oder herkömmlich 
Es handelt sich um eine 22kW-Ladesäule, also keine sog. Schnellladesäule. Diese 
Art ist aus unserer Sicht vollkommen ausreichend. Bei unseren knapp 20 
swu2go-Standorten haben wir bisher keinerlei schlechte Erfahrungen machen 
können, da wir eine Standzeit zwischen den Buchungen von 30 Minuten einge-
plant haben.  
 
Ökostrom aus neuen Anlagen oder bereits abgeschriebenen 
Es handelt sich bei uns üblicherweise um einen Naturstrommix aus meist abge-
schriebenen, aber nicht geförderten Anlagen (Herkunftsnachweis von TÜV Süd EE 
zertifiziert). Falls allerdings eine anderer Qualität gewünscht sein sollte, können 
wir auch dies anbieten (bspw. Neuanlagen jünger als sechs Jahren oder nach OK 
Power). Details hierzu müssten im persönlichen Gespräch geklärt werden. 
 
Kostenbeteiligung der Stadt wiege sich mit Werbung und unentgeltlich 
Bereitstellung von Stellplätzen auf, da ja auch keine Gewinnbeteiligung 
der Stadt 
Ich bitte um Verständnis, dass wir Ihnen nicht unsere komplette Wirtschaftlich-
keitsberechnung zur Verfügung stellen können. Allerdings kann ich so viel sagen: 
Eine solche LS kostet (ohne Carsharing) bereits um die 12.000€-15.000€ - und 
dies ist ein sehr optimistisch gerechneter Preis bei optimalem Netzanschluss. Zu-
dem kommt das Risiko, dass das Carsharing nicht oder kaum angenommen wird. 
Und schließlich zahlen die Nutzer nur die laufenden Kosten (E-Auto, Service für 
Nutzer und Auto, Abrechnungen, Backoffice, Software, 24/-Hotline, Reinigung 
des Autos…) durch die Preise für das Carsharing. Somit kann sich ein Carsharing 
ohne Elektro durchaus tragen – je nach Auslastung. Ein E-Carsharing beinhaltet 
aber große Anfangsinvestitionen (LS-Bau) und ein höheres Risiko. 
 
Möglicherweise Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der 
Stadt Weißenhorn 
Die SWU haben bereits mit Niederstotzingen, Blaubeuren, Langenau und Her-
brechtingen je ein Gemeinschaftsunternehmen. Wir sind offen für weitere Ge-
spräche in einem Gesamtkonzept. Für das reine E-Carsharing bietet sich dies al-
lerdings nicht direkt an. Die Kosten für Gründung, Jahresabschluss & Co. würden 
den Erlösrahmen sprengen. 
 
Eine Einladung zur Vorstellung der Projekte durch die Anbieter selbst wurde mit 
E-Mail vom 06.06.2019 ausgesprochen, sodass etwaig zu klärende Punkte direkt 
in der Sitzung zu behandeln wären. 
 
Weiterhin ist zu sagen, dass die Angebotsbindung zum 30.06.2019 ausläuft. 



 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der EWAG AG und Confitech Dienstleistungs 
GmbH einen Vertrag über die Einführung des Carsharing-Systems in Weißenhorn 
zum eingegangenen Angebot abzuschließen. Weiterhin sollen vor Umsetzung 
mögliche Fördermittel eruiert und beantragt werden. Darüber hinaus sind etwai-
ge bauliche Voraussetzungen, in Absprache mit dem Anbieter vorzunehmen,  
damit dieser die Ladeinfrastruktur schaffen kann. 
 
 
   
   
   
Mennel  Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister 
 



Beide Anbieter verwenden als Elektrofahrzeug einen Renaulut Zoe Z.E., welcher zur Berechnung
herangezogen wird.

1. Privatkunde, Gelegenheitsnutzer, Nutzungsdauer zur Tagzeit für 2 Stunden, Reservierung telef.

EWAG/Confitech SWU
Zeittarif 7 - 24 Uhr = 2,70 € /h 7 - 20 Uhr = 6,80 €/h
Kosten für 2 Stunden   5.40  €   13.60  €
Streckentarif bis 100km/km = 0,18€ 0,10 €/km
Kosten für 50km   9.00  €   5.00  €
Buchungspauschale Telefon   1.00  €   2.50  €
Rechnung Papier   4.00  €   5.00  €

+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung

+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung

Gesamtkosten für 2 Stunden und 50km   19.40  €   26.10  €

2. Privatkunde, regelmäßiger Nutzer, Nutzungsdauer einen Tag, Reservierung per App

EWAG/Confitech SWU
Zeittarif pro 24 Stunden 29,00 € pro 24 Stunden 25,00 €
Kosten für 2 Stunden   29.00  €   25.00  €
Streckentarif bis 100km/km = 0,18€ 0,10 €/km
Kosten für 50km   9.00  €   5.00  €
Buchungspauschale App   - 0  €   - 0  €
Rechnung Papier   4.00  €   5.00  €
Grundpauschale regelmässiger Nutzer   10.00  €
Annahme Nutzung 1xmtl.

+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung

+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung

Gesamtkosten für 1 Tag und 50km   42.00  €   45.00  €

Vergleichsberechnung der Anbieter EWAG / Cofitech und SWU an zwei Beispielen











Mehr Mobilität für 
Bürger und 
Mitarbeiter 
 
Verblüffend einfach 
und schnell am Ziel! 
 
 

swu2go  steigen Sie ein! 
eCarsharing für Kommunen. 

Ihre Vorteile 
 

Als Partner der SWU haben Sie die Chance auf 

einen risikofreien Einstieg in die Elektromobilität.

 Sie bieten Ihrer Bevölkerung die Nutzung eines 

Elektroautos  ganz individuell: für spontane oder 
geplante Fahrten, zum Transport von Einkäufen, in 
Notfällen uvm.

 Sie bieten einen öffentlichen Ladepunkt, sei es für 

Ihre Einwohner oder Ihre Gäste.

 Ihre Mitarbeiter können bei Bedarf auf das Fahrzeug 

zurückgreifen. 

Mobilität besteht aus mehreren Komponenten: Zum PKW und einem möglichst breiten und passenden ÖPNV-
Angebot gehört eine Ergänzung. swu2go bietet eine schnelle, preiswerte und individuelle Lösung: 

Mit einem mietbaren E-Auto und einer Ladesäule schließen Sie die Lücke in der Mobilitätskette und schaffen eine 
flexible und saubere Alternative. Als Partner fällt für Ihre Verwaltung praktisch kein Aufwand an  und das zum kleinsten 
Preis.

Unsere Leistungen 
 

Wir bieten den kompletten Service  von der 

Software bis zur Abrechnung.

 Wir installieren und warten die Ladesäule und 

kümmern uns um den Unterhalt. 

 Wir rechnen für Sie den öffentlichen Ladepunkt ab.

 Wir stellen Ihren Nutzern eine Service-Hotline zur 

Verfügung.

Wir übernehmen die Reinigung und Wartung der 

Fahrzeuge. 
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SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH 
Karlstraße 1-3 
89073 Ulm 

Telefon 0731 166-0 
info@swu.de 
 
www.swu.de 

Katrin Albsteiger 
Kommunale Beteiligungen und Kunden 
SWU Energie GmbH 

Telefon 0731 166-1012 

katrin.albsteiger@swu.de 

Dieter Mühlberger 
Kommunale Beteiligungen und Kunden 
SWU Energie GmbH 
Telefon 0731 166-2631 
dieter.muehlberger@swu.de 

swu2go lässt sich für Kommunen mit sehr geringen 
Kosten und minimalem Aufwand umsetzen. 
 

  Die Registrierung und Anmeldung für swu2go findet 

bei Ihnen im Rathaus statt

  Sie stellen der SWU einen Platz für die regelmäßige 

Reinigung des Fahrzeuges zur Verfügung.

Ihr finanzieller Aufwand ist gering! Die 

Kostenbeteiligung können Sie entweder in einem 
Gesamtbetrag oder in Teilbeträgen über eine 
Laufzeit von 3 Jahren einbringen. 

 

Ihr Mitwirken

Buchung und Zugang zu den 
Fahrzeugen über LapID-Siegel
Das LapID-Siegel wird direkt auf dem 
Führerschein angebracht. Es dient als 
Türöffner für die Fahrzeuge und stellt 
gleichzeitig sicher, dass der Nutzer eine 
gültige Fahrerlaubnis hat.  



















6140.1; 6100.24; 0241.42 06.06.2019 
  
Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 3. DSNR.: SR 53/2019 
 
Beschluss von ISEK + VU Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Broschüre Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 

Broschüre Vorbereitende Untersuchung (VU) 
 
Sachbericht: 
 
Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ wurde für die Stadt Weißenhorn sowohl ein Integriertes Städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) für das gesamte Stadtgebiet (Kernstadt & Ortsteile) 
als auch eine Vorbereitende Untersuchung (nach den Bestimmungen des § 141 
BauGB) für das Gebiet der erweiterten Altstadt erarbeitet. Diese liegen nun in 
finalen, mit der Verwaltung, Vertretern des Stadtrates, und der Bezirksregierung 
abgestimmten Fassungen vor. 
 
F. Fladt und H. Breit vom Büro UmbauStadt tragen das ISEK und die VU vor.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat möge darum beschließen: 
 
1) Die Stadt Weißenhorn nimmt das vorliegende Integrierte Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept (ISEK) an und wird die Stadtentwicklung für die nächsten 10 
bis 15 Jahre daran ausrichten. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen wird ange-
strebt. 
 
2) Die Stadt Weißenhorn nimmt die vorliegenden Vorbereitenden Untersuchun-
gen (VU) für die Erweiterte Altstadt an und wird die Entwicklung in diesem Be-
reich für die nächsten 10 bis 15 Jahre daran ausrichten. Die Umsetzung konkre-
ter Maßnahmen wird angestrebt. 
 
 
 
   
   
   
Claudia Graf-Rembold  Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister 
 



0241.42 06.05.2019 
  
Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 4. DSNR.: SR 42/2019 
 
Ergänzung des Punktesystems zur Bauplatzvergabe           
 

 
Anlage/n: Aktuelles Punktesystem mit Beschluss vom 10.12.2018 
 
Sachbericht: 
 
In der Stadtratssitzung vom 10.12.2018 wurde das neue Vergabesystem be-
schlossen. Um die Vergabe von Bauplätzen für einzelne Personen bzw. Bewerber 
begrenzen zu können, schlagen wir vor, das Punktesystem um den Punkt: 
 

- „Der Bewerber kann einen Bauplatz nur erwerben, wenn dieser in den letz-
ten 15 Jahren keinen Bauplatz von der Stadt Weißenhorn gekauft hat“ 

 
zu ergänzen. 
 
Ebenso haben wir noch einmal das aktuelle Punktesystem zur Ergänzung beige-
legt.
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Das Punktesystem wird mit der oben genannten Ergänzung genehmigt“
 
   
   
   
Natalie Merk  Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister 
 



Vergaberichtlinien Baugrundstücke

Vergabekriterien und –verfahren für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken laut Beschluss
des Stadtrates der Stadt Weißenhorn vom 10.12.2018

  Punkte Nachweis
1 Bürger mit Wohnsitz in Weißenhorn 4  
 Zuschlag Baugebiet in gleichem Ortsteil wie bisheriger

Wohnsitz oder
4  

 Zuschlag bei Baugebiet in gleichem Ortsteil, in dem Elternteile
oder Kinder leben

3 X

2 Auswärtige Bürger mit früherem Wohnsitz in Weißenhorn,
sofern in Weißenhorn Eltern oder Kinder leben

3 X

3 Auswärtiger Bürger, der in Weißenhorn beschäftigt bzw.
Arbeitgeber (Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand) mit
Unternehmenssitz in Weißenhorn ist

3 X

Punkte für die Kriterien Nr. 1 bis 3 gibt es nur alternativ, nicht kumulativ!    
4 Kind unter 18 Jahren, je 2 X
5 Grad der Schwerbehinderung über 50% 2 X
6 Nachhaltige Vorstandstätigkeit in rechtsfähigem Weißenhorner

Verein
(Vorsitzende/r, Stellvertreter/in, Schriftführer/in, Kassierer/in; nur ein Verein;
Tätigkeit seit min. vier Jahren)

2 X

7 Führungskraft Feuerwehr oder vergleichbare Hilfsorganisation
(z.B. BRK, THW, …)

4 X

8 Aktives Mitglied Feuerwehr oder vergleichbare Hilfsorganisation
(z.B. BRK, THW, …)

2 X

Punkte für die Kriterien Nr. 6 bis 8 gibt es nur alternativ, nicht kumulativ!    
 

Verkauf von Wohnbaugrundstücken

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens für ein neues Baugebiet schreibt die Stadt
Weißenhorn die Bauplätze zum Verkauf im Stadtanzeiger und auf ihrer Homepage aus.
Mitveröffentlicht wird ein Formular, welches durch den/die Bewerber ausgefüllt und dann innerhalb
von vier Wochen dem Fachbereich Planen und Bauen zugeleitet werden soll. Der zeitliche Eingang
spielt innerhalb der vier Wochen Frist für die Vergabeentscheidung zunächst keine Rolle.

Nicht antragsberechtigt sind Minderjährige, Eltern und Alleinerziehende für ihre minderjährigen
Kinder und juristische Personen.

Bewerbungskriterien / Vergabegrundsätze

Bewerbungen um einen Bauplatz sind erst nach Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises im
Stadtanzeiger und auf der Homepage der Stadt Weißenhorn möglich. Bewerbungen vor
Ausschreibungsbeginn sind nicht möglich. Es wird keine Warteliste geführt.

Am Vergabeverfahren werden ausschließlich Interessenten beteiligt, die sich mittels des vollständig
ausgefüllten Formulars und ggfs. geforderten weiteren Nachweisen um einen Bauplatz beworben
haben. Ein Missbrauch des Punktesystems führt zum Ausschluss am Vergabeverfahren.

Die Bewerbungen werden gemäß den Vergabekriterien bewertet. Nach der Anzahl der erhaltenen
Punkte des/der jeweiligen Bewerbers/in erstellt die Stadtverwaltung zunächst eine Rangliste. Unter
punktegleichen Bewerbern/-innen wird die Rangfolge ausgelost. Die Punkteanzahl des



Ehegatten/Lebenspartners mit den günstigeren Werten wird zu Grunde gelegt.

Es werden dann so viele Bewerber/-innen von dieser Liste angeschrieben, wie Grundstücke
vorhanden sind. Diese werden darüber informiert, dass sie grundsätzlich ein Grundstück erwerben
können.

Um den Wünschen der Bewerber/-innen hinsichtlich der Auswahl der Grundstücke möglichst gerecht
zu werden, fordert die Verwaltung die angeschriebenen Bewerber/-innen auf, eine persönliche
Wunschreihenfolge der Grundstücke zu nennen (Wunschliste). Die Verwaltung versucht dann, unter
Berücksichtigung der jeweiligen Punkteanzahl der Bewerber/-innen die Grundstücke entsprechend
zu verteilen.

Nach Bedienung aller Bewerber/-innen aus der Bewerberliste in der ersten Vergaberunde, werden
die übrig gebliebenen Grundstücke in einer zweiten Vergaberunde an die nach den erhaltenen
Punkten nächsten Bewerber vergeben.

Sollten nach der zweiten Vergaberunde immer noch Grundstücke zur Verfügung stehen und
Bewerbungen vorliegen, erfolgt die Vergabe dann nach dem Datum des Eingangs der Bewerbung.

Sollten weniger Bewerbungen vorliegen, als Baugrundstücke zu vergeben sind, kann die Stadt
Weißenhorn entscheiden, das Vergabeverfahren zu unterbrechen und Baugrundstücke für einen
Zeitraum von max. zwei Jahren zurückzuhalten um später ein neues Vergabeverfahren
durchzuführen.

Auflagen und Bedingungen für den Bauplatzerwerb

Der Antragsteller verpflichtet sich, folgende Vergabegrundsätze im notariellen Kaufvertrag
anzuerkennen und auf Verlangen der Eintragung im Grundbuch zuzustimmen, soweit die
Eintragungsfähigkeit gegeben ist:

• Der Bauplatz ist innerhalb von vier Jahren nach Kaufvertragsabschluss mit einem
bezugsfertigen Wohnhaus gem. den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu bebauen
(Bauzwang). Bei Nichteinhaltung steht der Stadt Weißenhorn ein Rückkaufsrecht zum
ursprünglichen Kaufpreis zu. Die hierdurch anfallenden Notarkosten sowie behördlichen
Gebühren (Grundbuch etc.) hat der Antragsteller zu tragen.

• Der/die Bauplatzerwerber sind verpflichtet, das zu errichtende Gebäude nach bezugsfertiger
Erstellung für die Mindestdauer von fünf Jahren als Hauptwohnsitz selbst oder durch
Verwandte in gerader Linie zu beziehen (Selbstbezugsverpflichtung). Verwandte in diesem
Sinne sind Abkömmlinge des/der Bauplatzerwerber im Sinne von § 1924 BGB. Als Stichtag
der Bezugsfertigkeit gilt – soweit keine andere Vereinbarung getroffen wird – im Zweifel der
Tag des tatsächlichen Bezuges zu Wohnzwecken.
Für den Fall der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung, verpflichten sich der/die
Bauplatzerwerber gem. § 339 BGB zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 20 % des
ursprünglichen Kaufpreises.
Die Stadt Weißenhorn ist berechtigt, bei Verzug mit der Leistung der Vertragsstrafe eine
Verzinsung von 5 % zu verlangen.

• Die Stadt Weißenhorn ist berechtigt, von dem/den Bauplatzerwerber/n Nachweise zu den
behaupteten persönlichen Bewertungskriterien zu verlangen. Bei bestehenden Zweifeln kann
auch eine Versicherung an Eides statt verlangt werden.
Soweit diesem Verlangen innerhalb der von der Stadt Weißenhorn gesetzten Frist nicht
nachgekommen wird, kann die Bewerbung um einen Bauplatz endgültig nicht mehr
berücksichtigt werden.
Für den Fall der Feststellung von Fehlangaben zu den festgelegten Vergabekriterien im



Zusammenhang mit der Bewerbung um einen Bauplatz verpflichten sich der/die
Bauplatzbewerber zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 20 % des ursprünglichen
Kaufpreises.
Bewusst falsche Angaben berechtigen die Stadt Weißenhorn darüber hinaus auch zu einer
Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung sowie zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen.
Die Stadt Weißenhorn ist berechtigt, bei Verzug mit der Leistung der Vertragsstrafe eine
Verzinsung von 5 % zu verlangen.

• Ein durch notariellen Kaufvertrag erworbener Bauplatz ist bis zur Verwirklichung der
Baumaßnahme zu pflegen und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählt insbesondere
das Abmähen der Rasenflächen sowie die Straßen- und Gehwegreinigung.
Soweit der/die Erwerber eines Bauplatzes dieser Verpflichtung trotz schriftlicher
Aufforderung der Stadt Weißenhorn mit Fristsetzung nicht nachkommen, ist die Stadt
Weißenhorn berechtigt, die Durchführung dieser Maßnahmen zu Lasten des/der Erwerber/s
durch eine Fachfirma in Auftrag zu geben.

Abschluss Kaufvertrag

Bis zur Vorlage einer schriftlichen Zusage seitens der Stadt Weißenhorn besteht kein Rechtsanspruch
auf eine Bauplatzzuteilung oder auf den Erwerb eines bestimmten Bauplatzes.

Der Kaufvertrag soll innerhalb von zwei Monaten nach der beiderseitigen Zusage über die
Bauplatzvergabe abgeschlossen werden. Wirkt der/die Bewerber an der notariellen Beurkundung
nicht mit, verliert die Zusage seitens der Stadt Weißenhorn ihre Bindungswirkung.

Bei Beantragung von öffentlichen Fördermitteln wird die Frist auf Antrag der Bauplatzerwerber bis
zur Entscheidung über die Bewilligung verlängert.

Ebenso kann die Frist verlängert werden, wenn der Abschluss des Kaufvertrages aus Gründen nicht
möglich ist, die nicht im Verantwortungsbereich der Erwerber liegen.



Schlussbestimmungen

Der Stadtrat behält sich ausdrücklich vor, im Einzelfall Ausnahmen und Abweichungen von diesen
Vergaberichtlinien zuzulassen, wenn dieses aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen oder im
gemeindlichen Interesse gerechtfertigt ist.
Alle Bewerber können vor, während und nach Abschluss des Vergabeverfahrens ihre Bewerbung
zurückziehen.

Bitte beachten Sie: Sowohl die Vergabekriterien wie auch das Vergabeverfahren können jederzeit
durch den Stadtrat geändert werden. Dies gilt allerdings nicht für ein laufendes
Bewerbungsverfahren.

Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit der Beschlussfassung durch den Stadtrat am 10.12.2018 in Kraft.

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister
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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: SR 46/2019 
 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Weißenhorn - Kostensatzung 
 

 
Anlage/n: Kostensatzung aus dem Jahr 2001 

Kostensatzung aus dem Jahr 2019 
 
Sachbericht: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im 
eigenen Wirkungskreis der Stadt Weißenhorn (Kostensatzung) wurde zuletzt im 
Jahr 2001 geändert.  
 
Zwischenzeitlich wurde diese von der Verwaltung überarbeitet, da im Bereich des 
Bauamtes eine Gebühr für die Erklärung der Genehmigungsfreistellung (gem. 
Art. 58 BayBO) gefehlt hat. Aufgenommen wurde eine Festgebühr in Höhe von 
30,00 €.  
 
Grundsätzlich können Gemeinden für ihre Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis Kosten (Gebühren und Auslangen) erheben, die in ihre Kassen fließen 
(Art. 20 Abs. 1 KG). Eine Amtshandlung liegt immer vor, wenn eine Behörde im 
Bereich der hoheitlichen Verwaltung nach außen tätig wird. Die Mitteilung der 
Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO, dass kein Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt wird, stellt eine solche Amtshandlung dar und kann 
somit in die Kostensatzung aufgenommen werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die alte Satzung aufzuheben und gleichzeitig eine 
neue Satzung zur erlassen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. „Der Stadtrat beschließt, die alte Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemein-
den vom 18.12.2001 aufzuheben. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-

kosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Weißen-
horn (Kostensatzung) zum 01.07.2019.“ 

 
 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 



  

 

 
  



  

                                                           



  

                                                           



  

                                                           



  

                                                           

 












